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Der Reichsminifter des Jnnern
Berlin, den..
13.März 1941.
NW 7, Unter den Linden 72
I e 5125/41
Fernsprecer: Ortsanruf 12 00 34
Fernanruf 12 00 37
5000 Ost
Fernschreiber: Drtsverkehr 517
Fernverkeht K 1 517
Drahtanschrift: Reichsinnenminifter.
Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
lir derr akvedoelis sas dernd.
steeAn
his.
die Reichsstatthalter in Danzig-Westpreußen
pee
und im Warthegau,
10 4.47.
die Oberpräsidenten in Königsberg, Breslau und Kattowitz,
die Regierungspräsidenten
SAA
in Danzig, Marienwerder, Bromberg, Posen,
Hohensalza, Litzmannstadt, Allenstein,
Gumbinnen, Zichenau, Oppeln und Kattowitz
(mit Überdrucken für die Landräte, Polizei-
präsidenten und Oberbürgermeister).
Nachrichtlich:
CINGEGANGEN
An
19.MRZ.1941V 028055
die Obersten Reichsbehörden,
Der Reichsprotektor
in Eshmen uhd Mshran
den Generalgouverneur in Krakau,
den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
den Reichskommissar f.d.Festigung deutschen Volkstums,
die Haupttreuhandstelle Ost,
die Reichsstatthalter in den Reichsgauen (Landesregierungen),
die zur Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen zu-
ständigen Behörden.
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch ehemalige
polnische und Danziger Staatsangehörige.
Auf Grund des § 10 der Verordnung über die Deutsche Volks-
liste und die deutsche Staatsangehörigkeit in den eingeglieder-
ten Ostgebieten vom 4.3.1941 - RGBl. I S. 118 - wird im Einver-
nehmen mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsführer W,
Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, bestimmt:
I
I bermert: ler bragang tar s peioce foroe tr
bor Ces
Rpoh nck
$\B- 2{+/4}
in Böhmen uad
Drahten
PDA
79/ 6.F9
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I

(1) Durch die Verordnung über die Einrichtung der Deutschen

Volksliste und den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in den

eingegliederten Ostgebieten vom 4.März 1941 (Reichsgesetzbl.I S.118)

ist in den eingegliederten Ostgebieten zur Aufnahme der deutschen

Bevölkerung eine in 4 Abteilungen zerfallende Deutsche Volksliste

eingerichtet worden. Durch die Verordnung ist ferner der Erwerb der

deutschen Staatsangehörigkeit durch ehemalige polnische und Danziger

Staatsangehörige endgültig geregelt worden. Mein Runderlaß vom

25.November 1939 (RMBliV.S.2385), der den Erwerb der deutschen

Staatsangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten vorläufig

regelte, ist damit im wesentlichen überholt und wird aufgehoben.

II

(2) Für die Eintragung in die Deutsche Volksliste ist we-

sentlich, daß kein deutsches Blut verloren gehen und fremdem Volks-

tum nutzbar gemacht werden darf. Aktive Betätigung für das Deutsch-

tum ist daher nicht Voraussetzung für die Eintragung in die Deut-

sche Volksliste. Auch ein gleichgültiger oder gar ein schlechter

Deutscher bleibt Deutscher, und es muß - wenn nicht schon seinet-

wegen, so doch seiner Kinder wegen - verhütet werden, ihn gegen

seinen Willen in das nichtdeutsche Lager abzudrängen und diesem da-

durch deutsches Blut zuzuführen. In den Ostgebieten darf keinem

Deutschen der Zugang zur deutschen Volksgemeinschaft verwehrt wer-

den. Es sind daher für die Eintragung in die Deutsche Volksliste

insbesondere folgende Gesichtspunkte zu beachten. Es muß jedoch

hervorgehoben werden, daß bei der Berücksichtigung der einzelnen

nachstehend aufgeführten Merkmale sowohl für die völkische Einord-

nung als solche wie für die Aufnahme in die einzelnen Abteilungen

der Deutschen Volksliste stets die Gesamtpersönlichkeit zu werten

und nicht allein auf Grund eines Merkmals zu entscheiden ist.

B}$
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a) Bekenntnis zum deutschen Volkstum. Vor der Eingliederung der Ost-

gebiete in das Deutsche Reich werden sich zum deutschen Volkstum

im allgemeinen nur solche Menschen bekannt haben, die einen er-

wünschten Bevölkerungszuwachs darstellen. Der Haltung zur Zeit der

Fremdherrschaft kommt damit ausschlaggebende Bedeutung zu. Einem

nach der Eingliederung der Ostgebiete abgelegten Bekenntnis,

deutscher Volkszugehöriger zu sein, kann dagegen nicht mehr die

allein maßgebliche Bedeutung für die Einordnung als Deutscher bei-

gemessen werden, wie dies in der Zeit vor der deutschen Herrschaft

der Fall war; heute bringt dieses Bekenntnis Vorteile, während es

früher regelmäßig Nachteile zur Folge hatte. Ein bloßes Lippenbe-

kenntnis, das jemand heute ablegt, kann als ausreichende Grundlage

für die Anerkennung als Volksdeutscher niemals angesehen werden.

b) Abstammung. Der Abstammung von deutschen Vorfahren kommt für die

Einordnung als Deutscher zwar nicht ausschließliche, aber doch we-

sentliche Bedeutung zu. Die Aufnahme fremdstämmiger Personen in

die deutsche Volksgemeinschaft kann nur mit Vorsicht erfolgen.

Würde sich nämlich in größeren Ausmaßen fremdes Blut mit dem deut-

schen Blut vermischen, so würde das Volk, das dabei entstünde,

zwar die deutsche Sprache sprechen, aber nach seiner rassischen

Zusammensetzung nicht mehr das jetzige deutsche Volk sein. Es ist

aber nicht zu fordern, daß alle Vorfahren deutsche Volkszugehörige

waren; bei nur geringem deutschen Bluteinschlag ist jedoch eine

besonders strenge rassische Beurteilung notwendig.

c) Rassische Eignung. Personen, deren deutsche Abstammung nicht mehr

sicher nachweisbar ist, können nur dann in die Deutsche Volksliste

aufgenommen werden, wenn keine Bedenken in rassischer Hinsicht

bestehen. Die rassische Eignung ist hier von ausschlaggebender Be-

deutung. Der Versuch einer Eindeutschung rassisch nicht erwünschter

Elemente würde schon daran scheitern, daß ihre echte Eindeutschung

gar nicht möglich ist. Dies gilt sowohl für Fremdstämmige (Polen

usw.)
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usw.) wie für Fremdblütige (Juden, Zigeuner, Angehörige außereuro-

päischer Rassen). Fremdblütige besitzen regelmäßig die erforder-

liche rassische Eignung nicht. Vollfremdblütige können niemals als

deutscheVolkszugehörige anerkannt werden. Auch fremdblütige Misch-

linge 1.Grades werden im allgemeinen nicht wie deutsche Volkszu-

gehörige behandelt werden können, selbst wenn sie sich schon vor

der Eingliederung der Ostgebiete zum deutschen Volke bekannt ha-

ben. Fremdblütigen Mischlingen 1.Grades, die sich nach dem Zeug-

nis des zuständigen Hoheitsträgers der Partei vor der Eingliederung

der Ostgebiete in das Reich aktiv unter besonderen Opfern für die

deutsche Sache eingesetzt haben, kann indes die Anerkennung als

deutscher Volkszugehöriger zuteil werden. Bei fremdblütigen Misch-

lingen 2.Grades ist vielfach eine mildere Beurteilung am Platze.

(3) Eheleute und Kinder, die das 18.Lebensjahr vollendet ha-

ben, und elternlose Kinder unter 18 Jahren sind für die Aufnahme in

die Deutsche Volksliste selbständig zu beurteilen. Im übrigen werden

Kinder unter 18 Jahren regelmäßig in die gleiche Abteilung der Volks-

liste eingetragen wie ihr Vater. In die Abteilung der Mutter werden

sie eingetragen, wenn der Vater gestorben, wenn die Ehe sonst aufge-

löst ist oder die Eheleute getrennt leben und die tatsächliche Sorge

für die Kinder der Mutter obliegt, wenn es sich um uneheliche Kinder

handelt, ferner wenn der Vater die Voraussetzungen für die Eintra-

gung überhaupt nicht erfüllt. Kinder unter 18 Jahren können in eine

andere Abteilung als ihr Vater oder ihre Mutter eingetragen werden,

wenn besondere Umstände dies angezeigt erscheinen lassen; dies gilt

insbesondere, wenn der Vater oder die Mutter in Abteilung 4 einge-

tragen werden.

(4) In Abteilung 1 der Deutschen Volksliste werden diejenigen

Volksdeutschen (einschließlich der Angehörigen der in Abs.6 c be-

zeichneten Bevölkerungsgruppen) eingetragen, die sich vor dem

1.September
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1. September 1939 im Volkstumskampf aktiv für das Deutschtum einge-

setzt haben. Ner in der Polenzeit deutschen politischen, wirtschaft-

lichen, kulturellen oder sportlichen Organisationen angehört hat, ist

regelmäßig in Abteilung 1 der Deutschen Volksliste einzutragen. Zu

den deutschen politischen Organisationen im früheren Polen gehören

dabei nicht nur die Deutsche Vereinigung, die Jungdeutsche Partei, der

Deutsche Volksbund und der Deutsche Volksverband, sondern alle deut-

schen Parteien. Als solche Organisationen sind daher auch diejenigen

einwandfrei deutschen Parteien anzusehen, die katholisch oder marxi-

stisch eingestellt waren. Ebenso rechnen hierzu grundsätzlich auch die

einwandfrei deutschen konfessionellen Vereine, gleichgültig, ob es

sich um evangelische oder katholische Vereine handelt. Als aktiver

Einsatz ist aber außer der Zugehörigkeit zu einer deutschen Organisa-

tion jedes sonstige bewußte Eintreten für das deutsche gegenüber dem

polnischen Volkstum anzusehen. Eltern, die ihre Kinder in die deutsche

Schule geschickt haben, haben sich damit offen zum Deutschtum bekannt.

Dasselbe gilt z.B. für diejenigen, die bei Ableistung ihrer Wehrpflicht

in der polnischen Armee die Eintragung ihrer deutschen Nationalität im

Wehrpaß veranlaßt haben. Aber auch der ausschließliche Verkehr in deut-

schen Kreisen, der ständige Gebrauch der deutschen Sprache in der Öf-

fentlichkeit oder ähnliches Verhalten sind als aktiver Einsatz für das

Deutschtum zu werten.

(5) In Abteilung 2 der Deutschen Volksliste gehören diejenigen

Volksdeutschen (einschließlich der Angehörigen der in Abs.6 c bezeich-

neten Bevölkerungsgruppen), die sich in der polnischen Zeit zwar nicht

aktiv für das Deutschtum eingesetzt haben, die sich aber gleichwohl ihr

Deutschtum nachweislich bewahrt haben. Nach dem Weltkrieg ist von den

deutschen amtlichen Stellen wiederholt die Notwendigkeit betont worden,

die Stellung des Deutschtums in Polen möglichst zu halten. War die

Wahrung der politischen und kulturellen Positionen regelmäßig nur durch

aktiven
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aktiven Volkstumskampf möglich, so konnten umgekehrt die wirtschaft-

lichen Stellungen vielfach nur durch kluge Zurückhaltung gehalten

werden. Unter dem Zwang der Verhältnisse haben daher nicht selten

die in wirtschaftlich günstigeren Stellungen befindlichen Volksdeut-

schen wie Grundbesitzer, Kaufleute, Handwerker usw. bei aller inneren

Bewahrung ihres Deutschtums ein besonderes Hervortreten vermeiden

müssen, das mit einer Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz ver-

bunden gewesen wäre und, wenn es weitere Kreise umfaßt hätte, zu

einer Gefährdung des deutscherseits erstrebten Zieles geführt hätte.

Anderseits ist auf die Arbeiterschaft und sonstige wirtschaftlich

abhängige Kreise, insbesondere auch auf die Beamten, polnischerseits

häufig ein starker Druck ausgeübt worden, der ihnen eine aktive Be-

tätigung ihres Deutschtums unmöglich machte, wenn sie nicht ihre

Existenz verlieren wollten. Diese Personen sind trotz der von ihnen

im Volkstumskampf bewahrten Zurückhaltung unzweifelhaft Volksdeutsche

und in Abteilung 2 der Deutschen Volksliste einzutragen. Voraussetzung

für ihre Eintragung in Abteilung 2 ist jedoch, daß sie nicht etwa

Bindungen zum Polentum eingegangen sind, welche die Annahme ausschlies-

sen, daß sie sich ihr Deutschtum bewahrt haben. Nach Lage der Verhält-

nisse sind solche Bindungen nicht ohne weiteres schon in der bloßen

Zugehörigkeit zu der einen oder anderen polnischen Organisation zu

erblicken. Die Zugehörigkeit zu polnischen wirtschaftlichen Organisa-

tionen war mitunter unvermeidbar; die Zugehörigkeit zu kulturellen

Organisationen wurde bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes nicht

selten durch Vorgesetzte erzwungen; in diesen Fällen ist die Annahme,

daß das Deutschtum nicht bewahrt worden sei, daher nicht ohne wei-

teres gerechtfertigt. Anders liegen die Verhältnisse bei der Zugehö-

rigkeit zu polnischen plitischen Organisationen. Nicht nur in der

Zugehörigkeit zu dem Aufständischenverband, dem Westmarkenverein,

einem Optantenverein oder ähnlichen äusgesprochen deutschfeindlichen

~1306
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Organisationen, sondern auch in der Mitgliedschaft bei polnischen

politischen Parteien ist in der Regel ein Bekenntnis zum polnischen

Volkstum zu erblicken. Daß Eltern, die ihre Kinder in der polnischen

Zeit in eine deutsche Schule schickten, damit einen Beweis ihrer deut-

schen Gesinnung ablegten, ist bereits hervorgehoben; umgekehrt recht-

fertigt aber der Besuch der polnischen Schule durch deutsche Kinder

nicht ohne weiteres die Annahme, daß die Eltern Bindungen zum Polentum

eingegangen sind. An vielen Orten, insbesondere auf dem Lande, war die

Möglichkeit, eine deutsche Schule zu besuchen, überhaupt nicht vorhan-

den. In anderen Fällen war der Besuch der deutschen Schule infolge der

entgegenstehenden Vorschriften des polnischen Rechts nicht gestattet;

deutsche katholische Kinder durften in bestimmten Rechtsgebieten nur

eine katholische, nicht dagegen eine etwa vorhandene deutsche evange-

lische Schule besuchen. Vielfach ist auch der Besuch der polnischen

Schule durch schweren wirtschaftlichen Druck auf die Eltern erzwungen

worden. In diesen Fällen ist es wesentlich, ob die Eltern die Kinder

zu Hause soweit wie möglich zum Gebrauch der deutschen Sprache angehal-

ten haben. Wo indes Eltern ihre Kinder trotz des Vorhandenseins einer

deutschen Schule ohne Not in die polnische Schule schickten, ist hierin

ein gewichtiger Anhaltspunkt für die polnische Einstellung der Eltern

zu erblicken. Aus dem Unterlassen einer Option für Deutschland ist

nicht auf Bindungen zum Polentum zu schließen, da den Deutschen in den

seinerzeit abgetrennten Gebieten von den amtlichen deutschen Stellen

der Rat gegeben wurde, im Interesse der Erhaltung des Deutschtums

nicht für Deutschland zu optieren. Die Tatsache, daß die polnische

Staatsangehörigkeit antragsgemäß durch Einbürgerung erworben wurde,

legt die Annahme polnischer Einstellung nahe; diese Annahme kann in

einer Anzahl von Fällen aber durch Darlegung der Gründe, die zur Stel-

lung des Einbürgerungsantrags geführt haben, entkräftet werden. Der

Umstand, daß jemand als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im polni-

schen
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schen Staats- oder Gemeindedienst tätig war, spricht allein nicht

gegen seine deutsche Volkszugehörigkeit. Es ist gerade von volks-

deutscher Seite besonderer Wert darauf gelegt worden, daß in amt-

lichen Stellen auch Deutsche vorhanden waren. Diese Deutschen haben

oft wertvolle Informationsdienste geleistet. Die Kenntnis mancher

gegen das Deutschtum gerichteter Maßnahmen ist oft nur den Deutschen

im öffentlichen Dienst zu verdanken. Daß viele unter ihnen, um ihre

Stellung zu erhalten, dabei mitunter äußere Konzessionen machen

mußten, rechtfertigt die Annahme von Bindungen zum Polentum nicht.

Anders zu beurteilen sind dagegen diejenigen Personen deutscher Ab-

stammung im öffentlichen Dienst, die im Interesse ihres Fortkommens

ihr Volkstum verleugnet haben und ins polnische Lager übergegangen

sind. Eintritt in den öffentlichen Dienst kurz nach Gründung des

polnischen Staates, dem nach vorübergehender Tätigkeit ein freiwil-

liges oder erzwungenes Ausscheiden aus dem Dienst folgte, spricht

häufig für die deutsche Volkszugehörigkeit des früheren Amtsträgers;

Annahme eines öffentlichen Amtes nach der Verschärfung der politi-

schen Gegensätze ist auf der anderen Seite jedenfalls dann regel-

mäßig ein Zeichen für polnische Einstellung, wenn es sich um ein

mehr oder weniger politisches Amt handelt.

(6) In Abteilung 3 der Deutschen Volksliste werden folgende

Gruppen eingetragen:

a) die deutschstämmigen Personen, die im Laufe der Jahre Bin-

dungen zum Polentum eingegangen sind, nach deren Verhalten aber die

Voraussetzung gegeben erscheint, daß sie wieder vollwertige Mit-

glieder der deutschen Volksgemeinschaft werden;

b) die Personen nichtdeutscher Abstammung, die in völkischer

Mischehe mit einem deutschen Volkszugehörigen leben, in der sich der

deutsche Teil durchgesetzt hat;

c) die Angehörigen der völkisch nicht klar einzuordnenden,

blutmäßig und kulturell zum Deutschtum hinneigenden Bevölkerungs-

91305
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gruppen mit slawischer Haussprache, soweit sie sich nicht schon vor

dem 1.September 1939 zum deutschen Volkstum bekannt haben oder im Ein-

zelfall als unerwünschter Bevölkerungszuwachs von der Eintragung in

die Deutsche Volksliste überhaupt ausgeschlossen werden.

Zu a): Hierzu rechnen diejenigen deutschstämmigen Personen, die in der

polnischen Zeit auf die Wahrung ihres Deutschtums keinen Wert gelegt,

sondern ins polnische Lager abgeglitten sind, ohne sich indes gegen

das Deutschtum zu betätigen. Es wird mitunter nicht leicht sein, die

Angehörigen dieser Gruppe von einem Teile der in Abt.2 der Deutschen

Volksliste einzutragenden Volksdeutschen zu unterscheiden: Personen,

die nur unter dem Druck der Verhältnisse, um keine unverhältnismäßigen

wirtschaftlichen oder sonstigen Nachteile zu erleiden, gewisse Konzes-

sionen an die polnische Seite machen mußten, sich aber im übrigen ihr

Deutschtum bewahrt haben, gehören in Abt.2, während Personen,die frei-

willig wegen wirtschaftlicher Vorteile, im Hinblick auf verwandtschaft-

liche Beziehungen, aus Gleichgültigkeit oder dgl. Bindungen zum Polen-

tum eingegangen, insbesondere polnischen Organisationen beigetreten

sind, in Abt. 3 einzutragen sind. Nach Abt. 3 gehören regelmäßig auch

solche deutschstämmigen Personen, die eine fremdstämmige Person gehei-

ratet und sich mit einer nichtdeutschen Erziehung ihrer Kinder einver-

standen erklärt haben.

Zu b): Sind in einer völkischen Mischehe die Kinder deutsch erzogen wor-

den, so sind der deutsche Ehegatte und die Kinder durchweg in Abt. 1

oder 2 der Deutschen Volksliste einzutragen, aber auch der nichtdeutsche

Ehegatte ist in einem solchen Falle regelmäßig in die Deutsche Volksli-

ste, und zwar in Abt. 3, aufzunehmen. Eine Ausnahme gilt nur in den Fäl-

len, in denen sich der nichtdeutsche Ehegatte aktiv gegen das Deutschtum

betätigt hat oder die Ehe aufgelöst ist; in diesen Fällen gehört er re-

gelmäßig nicht in die Deutsche Volksliste. taif

SEGp6
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Zu c): In den eingegliederten Ostgebieten gibt es größere Bevöl-

kerungsgruppen mit nichtdeutscher Haussprache, deren völkische Ein-

ordnung nicht klar bestimmbar ist. Hierzu gehören

im Reichsgau Danzig-Hestpreußen: die Kaschuben und etwa

100 000 Personen, die zwar überwiegend polnischer Abstammung sind,

aber infolge von völkischen Mischehen und kultureller Beeinflussung

zum Deutschtum neigen;

in dem früher polnischen Teil des Kreises Neidenburg (Sol-

dauer Gebiet) und im Kreis Suwalken: die Masuren (nicht zu

verwechseln sind danit die Masovier im Regierungsbezirk Zichenau,

die einen Stamm des polnischen Volkes bilden);

in den Regierungsbezirken Oppeln und Kattowitz: die sich nicht

nur aus deutschen Bevölkerungselementen zusammensetzende Mischbe-

völkerung (sog. Wasserpolen) und die Schlonsaken.

Soweit sich Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen vor dem 1.Septem-

ber 1939 zum deutschen Volkstum bekannt haben, sind sie regelmäßig

in die Abt. 1 oder 2 der Deutschen Volksliste aufzunehmen. Diejeni-

gen Angehörigen dieser Gruppen, die rassisch ungeeignet sind (vgl.

Abs.2 c), die sich aktiv gegen das Deutschtum betätigt haben, oder

die aus sonstigen Gründen im Einzelfall als unerwünschter Bevöl-

kerungszuwachs anzusehen sind, werden nicht in die Deutsche Volks-

liste aufgenommen. Die übrigen Angehörigen dieser Gruppen gehören

regelmäßig in die Abt. 3 der Deutschen Volksliste.

(7) In die Abt. 4 der Deutschen Volksliste werden diejenigen

deutschstämmigen Personen aufgenommen, die politisch im Polentum

aufgegangen sind. Hierzu rechnen alle diejenigen, die ausgesprochen

deutschfeindlichen polnischen Organisationen oder polnischen poli-

tischen Parteien angehört oder sich sonst deutschfeindlich betätigt

haben. Lehnen sie trotz ihrer deutschen Abstammung die Eintragung

in die Deutsche Volksliste ab, so werden sie selbst nicht in die

Deutsche

91304
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Deutsche Volksliste eingetragen, wohl dagegen ihre Kinder und gege-

benenfalls ihr Ehegatte.

(8) In die Deutsche Volksliste werden nur solche Personen auf-

genommen, die am 26.0ktober 1939 polnische oder am 1.September 1939

Danziger Staatsangehörige waren. Den polnischen Staatsangehörigen

stehen diejenigen Staatenlosen gleich, die zuletzt die polnische

Staatsangehörigkeit besessen haben, oder, ohne polnische Staatsange-

hörige gewesen zu sein, am 26.Oktober 1939 ihren Nohnsitz in dem ein-

gegliederten ehemals polnischen Gebiet hatten; den Danziger Staats-

angehörigen stehen diejenigen Staatenlosen gleich, die zuletzt die

Danziger Staatsangehörigkeit besessen haben, oder, ohne Danziger

Staatsangehörige gewesen zu sein, am 1.September 1939 ihren Wohnsitz

im ehemaligen Freistaat Danzig hatten; wo in den nachfolgenden Vor-

schriften von polnischen oder Danziger Staatsangehörigen die Rede ist,

beziehen sich diese Vorschriften auch auf die ihnen gleichstehenden

Staatenlosen.

(9) Von.dem in Abs.8 bezeichneten Personenkreis werden diejeni-

gen ehemaligen polnischen oder Danziger Staatsangehörigen nicht in die

Deutsche Volksliste aufgenommen, die am Tage des Inkrafttretens der

Verordnung vom 4.März 1941, am 7.März 1941, ihren Wohnsitz im General-

gouvernement hatten. Haben sie ihren Nohnsitz aber erst nach dem

1.Dezember 1939 ins Generalgouvernement verlegt, so werden sie gleich-

wohl aufgenommen, da sie andernfalls zwar regelmäßig nach der vorläu-

figen Regelung im Runderlaß

vom 25.November 1939, nicht aber auch nach

der endgültigen Regelung deutsche Staatsangehörige geworden wären.

Nicht eingetragen werden ferner diejenigen ehemaligen polnischen oder

Danziger Staatsangehörigen, die bis zum 7.März 194l eine fremde Staats-

angehörigkeit erworben haben. Schließlich wird von der Eintragung der

ehemaligen Danziger Staatsangehörigen abgesehen, die die Voraussetzun-

gen für die Aufnahme in die Abteilungen 1 oder 2 der Deutschen Volks-

liste erfüllen. Dies ist bei der großen Masse der ehemaligen Danziger

Staats-
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Staatsangehörigen der Fall. Von den ehemaligen Danziger Staatsange-

hörigen werden daher nur diejenigen eingetragen, die in die Abteilun-

gen 3 oder 4 der Deutschen Volksliste gehören. Die Bezirksstelle

Danzig der Deutschen Volksliste führt im übrigen an Hand des ihr

vom Polizeipräsidenten in Danzig zur Verfügung gestellten Materials

eine Kartei derjenigen ehemaligen Danziger Staatsangehörigen, die

die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erworben haben.

III

(10) Die Volksdeutschen, die in die Abteilung 1 oder 2 der

Deutschen Volksliste eingetragen werden, werden demnächst vorläufi-

ge Reichsbürger. Nähere Bestimmungen hierüber bleiben vorbehalten.

(11) Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ist durch

die Verordnung vom 4.März 194l wie folgt geregelt:

a) Die ehemaligen polnischen Staatsangehörigen, die die Vor-

aussetzung für die Aufnahme in die Abt. 1 oder 2 der Deutschen

Volksliste erfüllen, haben mit Wirkung vom 26.Oktober 1939 die

deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Der Erwerb wird nicht erst

mit dem Tage der Eintragung in die Deutsche Volksliste oder der

Aushändigung einer Bescheinigung hierüber wirksam, sondern ist bei

Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufnahme in die genannten

Abteilungen der Deutschen Volksliste bereits eingetreten. Soweit

diese Volksdeutschen nicht im Besitz eines Staatsangehörigkeitsaus-

weises oder eines Heimatscheines sind, können sie sich indes über

ihre deutsche Staatsangehörigkeit erst dann ausweisen, wenn sie

einen Ausweis über ihre Eintragung in die Deutsche Volksliste er-

halten haben.

b) Die ehemaligen Danziger Staatsangehörigen.haben grund-

sätzlich mit Wirkung vom 1.September 1939 die deutsche Staatsange-

hörigkeit erworben. Von dem Erwerb ausgenommen sind lediglich die-

jenigen ehemaligen Danziger Staatsangehörigen, von denen die beim

Regierungs-
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Regierungspräsidenten in Danzig eingerichtete Bezirksstelle der

Deutschen Volksliste bis zum 31.Dezember 1941 feststellt, daß sie die

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Abteilung 1 oder 2 der Deut-

schen Volksliste nicht erfüllen.

c) Die ehemaligen polnischen oder Danziger Staatsangehörigen,

die in die Abteilung 3 der Deutschen Volksliste eingetragen werden,

können nach der Verordnung vom 4.März 1941 die deutsche Staatsange-

hörigkeit nur im Wege der Einbürgerung erwerben. Die Eintragung in

die Deutsche Volksliste ist Voraussetzung für die Einbürgerung. Die

Einbürgerung erfolgt im Einvernehmen mit der von Reichsführer 4,

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, bestimmten

Stelle.

(12) Die deutsche Staatsangehörigkeit auf Widerruf erwerben

nach der Verordnung vom 4.März 1941

a) die ehemaligen polnischen und Danziger Staatsangehörigen,

die in die Abt. 4 der deutschen Volksliste eingetragen werden,

b) die ehemaligen polnischen und Danziger Staatsangehörigen

nichtdeutscher Volkszugehörigkeit, die auf Grund von Richtlinien

des Reichsführers 4, Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums, besonders bezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um

die als eindeutschbar anerkannten rassisch wertvollen fremden Volks-

zugehörigen.

Auch die Staatsangehörigkeit auf Widerruf kann nur durch Einbür-

gerung mit Zustimmung des Reichsführers 4, Reichskommissar für die

Festigung deutschen Volkstums, oder der von ihm bestimmten Stelle,

erworben werden. Binnen 10 Jahren können der Reichsminister des Innern

im Einvernehmen mit dem Reichsführer W, Reichskommissar für die Fe-

stigung deutschen Volkstums, oder die von ihnen bestimmten Stellen

den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit widerrufen. Ein solcher

Viderruf wird insbesondere in Frage kommen, wenn der Versuch einer

Wieder-
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Wiedereindeutschung oder Eindeutschung als mißlungen anzusehen ist.

Im Falle des Widerrufs geht die deutsche Staatsangehörigkeit mit der

Zustellung oder öffentlichen Bekanntmachung der Widerrufsverfügung

verloren. Wird kein Widerruf ausgesprochen, so wird die deutsche

Staatsangehörigkeit mit dem Tage nach Ablauf der 10-jährigen Frist

endgültig erworben.

(13) Die ehemaligen polnischen und Danziger Staatsangehörigen,

welche die deutsche Staatsangehörigkeit nicht auf Grund der in den

Absätzen 11 und 12 angeführten Bestimmungen besitzen, d.i. die große

Masse der nichtdeutschen Bevölkerung (einschl. der nicht in die

Deutsche Volksliste aufgenommenen Angehörigen der in Abs.6 c be-

zeichneten Bevölkerungsgruppen), sind seit dem Tage des Inkrafttre-

tens der Verordnung vom 4. März 1941, am 7.März 1941, Schutzange-

hörige des Deutschen Reiches. Ferner sind diejenigen Personen, die

die deutsche Staatsangehörigkeit nach Abs.12 durch Widerruf ver-

lieren, von dem Tage an, an dem der Widerruf wirksam wird, Schutz-

angehörige. Voraussetzung ist in beiden Fällen, daß sie an dem maß-

gebenden Tage ihren Wohnsitz im Inlande haben. Zum Inland im Sinne

dieser Bestimmung rechnet nicht das Generalgouvernement. Die Eigen-

schaft als Schutzangehöriger geht mit der Verlegung des Wohnsitzes

in das Ausland (einschließlich des Generalgouvernements) verloren.

Die Schutzangehörigen besitzen beschränkte Inländerrechte; nähere

Bestimmungen bleiben vorbehalten.

IV

(14) Die Erfassung der deutschen Volkszugehörigen zur Eintra-

gung in die Deutsche Volksliste ist beschleunigt durchzuführen. Da

dem Umstand, ob jemand deutscher Volkszugehöriger oder fremder Volks-

zugehöriger ist, auf den verschiedensten Gebieten ausschlaggebende

Bedeutung zukommt, läßt sich eine Verzögerung der Erfassung nicht

verantworten. Fälle, in denen für die Beteiligten von der Entschei-

dung
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dung besonders viel abhängt (z.B. Beschlagnahme, Evakuierung, Ehe-

schließung, Übernahme in das Beamtenverhältnis, Zahlung von Versor-

gungsgebührnissen) sind bevorzugt zu erledigen.

(15) Um eine beschleunigte, aber doch zuverlässige Erfassung

der Volksdeutschen sicherzustellen, werden nach der Verordnung vom

4.März 1941 bei den Reichsstatthaltern (Oberpräsidenten), Zentral-

stellen, bei den Regierungspräsidenten Bezirksstellen und bei den

unteren Verwaltungsbehörden Zweigstellen der Deutschen Volksliste er-

richtet. Die Zweigstellen der Deutschen Volksliste nehmen die Anträge

auf Eintragung in die Deutsche Volksliste entgegen, die Bezirksstel-

len und die Zentralstellen werden als Beschwerdeinstanzen tätig.

(16) Der Zentralstelle der Deutschen Volksliste beim Reichsstatt-

halter (OP), die über Beschwerden gegen Entscheidungen der Bezirks-

stellen entscheidet, gehören an:

1) der Reichsstatthalter (OP), sowie der Regierungspräsident (Vizeober-

präsident) als allgemeiner Vertreter des Reichsstatthalters (Ober-

präsidenten),

2) der Höhere 4- und Polizeiführer und sonstige vom Reichsführer 4,

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, bezeichnete

Personen,

3) von der Gauleitung beauftragte Personen,

4) der Dezernent des Reichsstatthalters (oP) für Volkstumsfragen,

5) der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD sowie von ihm be-

zeichnete Personen,

6) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen.

Die unter Nr.6 bezeichneten Mitglieder werden von dem Reichs-

statthalter (oP) in ausreichender Zahl ernannt. Die Zentralstelle

prüft die Beschwerdefälle in einer Besetzung von 9 Mitgliedern, und

zwar nehmen an der Beratung teil:

1)
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1) eine der unter Nr. 1 bezeichneten Personen als Vorsitzender,

2) eine der unter Nr. 3 bezeichneten Personen,

3) je eine der unter Nr.2 und Nr.5 bezeichneten Personen,

4) 5 weitere Mitglieder der Zentralstelle, darunter drei ehemalige

Volksdeutsche aus Polen.

Gibt die Zentralstelle einer Beschwerde gegen die Versagung der

Aufnahme in die Deutsche Volksliste statt, so hat die Zweigstelle

die Eintragung in die Deutsche Volksliste vorzunehmen.

(17) Der Bezirksstelle der Deutschen Volksliste bei den Re-

gierungspräsidenten, die über Beschwerden gegen Entscheidungen der

Zweigstellen entscheidet, gehören an:

1) der Regierungspräsident und der Regierungsvizepräsident,

2) vom Reichsführer W, Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums, bezeichnete Personen,

3) Beauftragte der Gauleitung,

4) der Dezernent des Regierungspräsidenten für Volkstumsfragen,

5) Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

6) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen.

Die unter Nr.6 bezeichneten Personen werden von dem Regierungs-

präsidenten in ausreichender Zahl ernannt. Die Bezirksstelle prüft

die Beschwerdefälle in einer Besetzung von 7 Mitgliedern, und

zwar nehmen an der Beratung teil:

1) eine der unter Nr.1 bezeichneten Personen als Vorsitzender,

2) eine der unter Nr. 3 bezeichneten Personen,

3) je eine der unter Nr.2 und Nr.5 bezeichneten Personen,

4) 3 weitere Mitglieder der Bezirksstelle, darunter wenigstens

zwei ehemalige Volksdeutsche aus Polen.

Gibt die Bezirksstelle einer Beschwerde gegen die Versagung der

Aufnahme in die Deutsche Volksliste statt, so hat die Zweigstelle

die Eintragung in die Deutsche Volksliste vorzunehmen.

(18)

91301
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(18) Die bei den unteren Verwaltungsbehörden zu errichtenden

Zweigstellen der Deutschen Volksliste werden in Landkreisen beim

Landrat, in Stadtkreisen beim Oberbürgermeister errichtet. Einer

Zweigstelle gehören an:

a) in Landkreisen

1) der Landrat,

2) der Kreisleiter und sonstige von ihm bezeichnete Personen,

3) ein dem Landrat. beigegebener höherer Verwaltungsbeamter,

falls ein solcher nicht vorhanden ist, der Sachbearbeiter

für Volkstumsfragen,

4) Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

5) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen;

b) in Stadtkreisen

1) der Oberbürgermeister,

2) der Kreisleiter und sonstige von ihm bezeichnete Personen,

3) der Dezernent der Stadtverwaltung für Volkstumsfragen,

4) Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

5) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen.

Der Leiter der unteren Verwaltungsbehörde ernennt die ehemaligen

Volksdeutschen aus Polen in ausreichender Zahl im Benehmen mit einer

vom Höheren 4- und Polizeiführer bezeichneten Stelle. Die Zweig-

stelle entscheidet über alle in ihren Zuständigkeitsbereich auf-

tretenden Einzelfälle. An der Prüfung nehmen teil: der Landrat als

Vorsitzender, der Kreisleiter, drei weitere Mitglieder der Zweig-

stelle, darunter ein Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei

und des SD und ein ehemaliger Volksdeutscher aus Polen. In allen

zweifelhaften Fällen, an deren Entscheidung weder der Kreisleiter

noch eine von ihm bezeichnete Person teilnehmen, hat die Zweigstelle

dem Kreisleiter in entsprechender Anwendung des Runderlasses vom

22.Juni 1939 (RMBliv.3.1337) vor der Entscheidung Gelegenheit zur

Stellungnahme zu geben.

(19)
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(19) Die Entscheidung in den einzelnen Fällen trifft der Vor-

sitzende nach Beratung mit den übrigen Mitgliedern. Sind ein Mit-

glied der Zweigstelle oder zwei Mitglieder der Bezirksstelle mit

der Entscheidung nicht einverstanden, so können sie die Nachprüfung

durch die nächsthöhere Instanz verlangen. An den Beratungen dürfen

keine Personen teilnehmen, die an dem Ausgang des Verfahrens im

Einzelfall unmittelbar oder mittelbar persönlich interessiert sind.

Abgesehen von dem jeweiligen Vorsitzenden dürfen auch keine Personen

mitwirken, die bereits an einer früheren Entscheidung desselben

Falles mitgewirkt haben. Alle Mitglieder der einzelnen Stellen der

Deutschen Volksliste haben vor der Teilnahme an der ersten Beratung

schriftlich zu bestätigen, daß sie von diesem Runderlaß Kenntnis

genommen haben und sich bei ihren Stellungnahmen nach den darin

ausgesprochenen Grundsätzen richten werden.

(20) Beim Reichsführer 4i, Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums, wird ein Oberster Prüfungshof für Volkszuge-

hörigkeitsfragen in den eingegliederten Ostgebieten eingerichtet.

Er trägt dafür Sorge, daß im Bereich aller Zentralstellen der Deut-

schen Volksliste nach einheitlichen Gesichtspunkten verfahren wird.

Nähere Richtlinien über die Zusammensetzung und das Verfahren des

Prüfungshofs werden demnächst erlassen.

(21) Für die Erfassung aller Personen, die für die Aufnahme

in die Deutsche Volksliste in Frage kommen, sind in erster Linie

die Zweigstellen der Deutschen Volksliste verantwortlich. Sie haben

über die bisher erfolgten Veröffentlichungen hinaus alle deutsch-

stämmigen Personen, auch soweit sie Bindungen zum Polentum einge-

gangen waren und daher bisher nicht als Volksdeutsche anerkannt

worden sind, in geeigneter Weise zur Meldung aufzufordern. Die Er-

fassung hat an Hand des im Runderlaß vom 25.November 1939 (RMBliV.

S.2385) vorgeschriebenen Fragebogens sowie des als Anlage a anlie-

(T-a).

genden
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genden Ergänzungsfragebogens zu erfolgen. Wegen der ehemaligen Danzi-

ger Staatsangehörigen vgl. aber Abs.8. Die Fragebogen sind von der

Reichsdruckerei, Berlin Sw 68, Oranienstr. 91, zu beziehen.

(22) Zuständig zur Ausgabe der Fragebogen und der Ergänzungs-

fragebogen und zur Entscheidung über die Aufnahme in die Deutsche

Volksliste ist diejenige Zweigstelle der Deutschen Volksliste, in

deren Bezirk der zu erfassende Volksdeutsche am 1.Dezember 1939 sei-

nen Wohnsitz hatte. Bei Personen, die zu diesem Zeitpunkt ihren Wohn-

sitz außerhalb der eingegliederten Qstgebiete im Großdeutschen Reich

oder im Ausland hatten, ist diejenige Zweigstelle der Deutschen

Volksliste zur Entscheidung zuständig, in deren Bezirk der Volks-

deutsche seinen letzten Wohnsitz in den eingegliederten Ostgebieten

hatte; hat er dort niemals einen Nohnsitz gehabt, so ist die Zweig-

stelle der Deutschen Volksliste in der Stadt Posen zuständig. Frage-

bogen und Ergänzungsfragebogen können an die Personen, die am 1.De-

zember 1939 außerhalb der eingegliederten Ostgebiete gewohnt haben,

von jeder zur Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen zustän-

digen Behörde, im Ausland auch von den deutschen konsularischen Ver-

tretungen ausgegeben werden. Die Fragebogen und Ergänzungsfragebogen

sind jeweils in 2 Stücken, an Bewohner der eingegliederten Ostge- l

biete in 3 Stücken auszugeben. Hiervon verbleibt 1 Stück bei der zur

Entscheidung zuständigen Zweigstelle der Deutschen Volksliste, wäh-

rend das 2.Stück, falls die Aufnahme in die Deutsche Volksliste an-

geordnet wird, dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin Sw 11, Prinz-

Albrecht-Str.8, an welches auch der Regierungspräsident in Posen die

bei ihm auf Grund des Runderlasses vom 25.November 1939 eingegange-

nen Zweitstücke der Fragebogen abzugeben hat, übersandt wird; das

3.Stück ist in den eingegliederten Ostgebieten der NSDAP. zur Ver-

fügung zu stellen. An Personen, die bereits auf Grund des Runder-

lasses vom 25.November 1939 Fragebogen abgegeben haben, sind regel-

.mäßig keine weiteren Fragebogen mehr zu verausgaben.

(23)
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(23) Die bisher in den einzelnen Reichsgauen (Provinzen) der

eingegliederten Ostgebiete getätigten Arbeiten zur Feststellung

der deutschen Volkszugehörigen sind in vollem Umfang für die Arbei-

ten der Deutschen Volksliste nutzbar zu machen. Die bisher mit der

Feststellung befaßten Stellen haben das bei ihnen angefallene Ma-

terial geordnet an die zuständige Zweigstelle der Deutschen Volks-

liste abzugeben, soweit es sich nicht um das bei den Reichsstatt-

haltern (Oberpräsidenten) und den Regierungspräsidenten in den ein-

gegliederten Ostgebieten erwachsene Material handelt, das der zu-

ständigen Zentralstelle bzw. Bezirksstelle der Deutschen Volksliste

zu übermitteln ist. Die Staatsangehörigkeitsbehörden außerhalb der

eingegliederten Ostgebiete, bei denen noch auf Grund des Runderlas-

ses vom 25.November 1939 Verfahren auf Feststellung der deutschen

Staatsangehörigkeit anhängig sind, haben die Vorgänge an die nach

Abs.22 zuständige Zweigstelle der Deutschen Volksliste weiterzulei-

ten. Sind die Verfahren bereits durch Ausstellung eines Staatsange-

hörigkeitsausweises abgeschlossen, so sind die Vorgänge gleichwohl

ebenfalls nach Feststellung der zuständigen Zweigstelle an diese ab-

zugeben. Die von mir erteilten Berichtsaufträge in Beschwerdefällen,

die Volkszugehörigkeitsfragen betreffen und nach diesem Runderlaß

zu entscheiden sind, sind überholt. In diesen Fällen haben die zu-

ständigen Bezirksstellen der Deutschen Volksliste, an die die Vor-

gänge gegebenenfalls abzugeben sind, die Nachprüfung nach den Bestim-

mungen dieses Runderlasses vorzunehmen.

(24) Die bisher in Volkszugehörigkeitsfragen getroffenen Ent-

scheidungen sind mit den Bestimmungen dieses Runderlasses in Einklang

zu bringen; vor allem ist auch dort, wo dies bisher nicht geschehen

ist, eine Einordnung der Volksdeutschen in die einzelnen Abteilungen

der Deutschen Volksliste vorzunehmen. Diese Maßnahmen sind von den

Zweigstellen der Deutschenvvolksliste regelmäßig an Hand des Materials

91299

durchzuführen,



WV

- 21 -

durchzuführen, das ihnen bereits zur Verfügung steht oder auf Grund der

Bestimmungen dieses Runderlasses zugeleitet wird. Die Zweigstellen der

Deutschen Volksliste können im Einzelfalle nachträgliche Erhebungen an-

stellen, insbesondere Ergänzungsfragebogen verausgaben. Verfahren die-

ser Art sind möglichst schnell durchzuführen, um zu einem endgültigen

Abschluß dieser Fälle zu gelangen.

(25) Den in die Deutsche Volksliste eingetragenen Deutschen ist

hierüber ein Ausweis nach dem anliegenden Muster (Anlage b) auszustel-

len. Die in die Abt. 1 oder 2 Eingetragenen erhalten einen blauen, die

in Abt. 3 Eingetragenen einen grünen, die in Abt. 4 Eingetragenen einen

roten Ausweis. Die Ausweise sind von der Reichsdruckerei zu beziehen.

Eine Kennzeichnung der blauen Ausweise, die nach außen erkennen läßt,

ob der Inhaber in die Abteilung 1 oder die Abteilung 2 eingetragen ist,

darf in keiner Form stattfinden. Da auch die vom Reichsführer 4, Reichs-

kommissar für die Festigung deutschen Volkstums, als eindeutschbar be-

zeichneten fremden Volkszugehörigen hierüber einen Ausweis erhalten,

ist zur Vermeidung überflüssiger Verwaltungsarbeit in Zukunft von der

allgemeinen Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen abzusehen.

Staatsangehörigkeitsausweise oder Heimatscheine sind nur noch auf Antrag

nach den allgemeinen Vorschriften auszustellen, nachdem ein entsprechen-

der Ausweis der Deutschen Volksliste oder des Reichsführers W, Reichs-

kommissars für die Festigung deutschen Volkstums, beigebracht worden ist.

In den Fällen, in denen die Stellen der Deutschen Volksliste die deutsche

Volkszugehörigkeit verneinen, obwohl sie bisher anerkannt worden ist,sind

früher ausgestellte Staatsangehörigkeitsausweise von den Ausstellungsbe-

hörden wieder einzuziehen. Hiervon haben die Ausstellungsbehörden dem

Reichssicherheitshauptamt Mitteilung zu machen.

(26) Tragen Personen, die in die Deutsche Volksliste aufgenommen

werden, nichtdeutsche Namen, so werden sie regelmäßig einen deutschen Na-

men annehmen müssen. Hierüber ergeht demnächst besonderer Erlaß.
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(27) Dieser Erlaß ist nicht zu veröffentlichen und nur für den

Dienstgebrauch bestimmt.
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Anlage a

Deutsche Volksliste

3=

B333=3==

Zweigstelle..............

Ergänzungsfragebogen

zur Ermittlung der deutschen Volkszugehörigkeit

Nr...

1. Bekenntnis: gottgläubig, evangelisch,katholisch.........

Bekenntnis des Ehegatten: gottgläubig, evangelisch,

katholisch.............

2. Wo beschäftigt:............

Tätigkeit vor dem 1.9.1939:..

3. Name, Vorname und Herkunft der Eltern, Großeltern:

B

..geboren..

in:

Mutter:....

Großvater (väterl.):......

Großmutter "

Großvater (mütterl.):...

Großmutter

"

4. Zu Punkt 12 des vorstehenden Fragebogens:

Welche Schulen besuchten Sie:

a) deutsche..........

von.......

bis

b) polnische........

5. Zu Punkt 9 des vorstehenden Fragebogens:

Angabe der Nationalität oder Muttersprache im polnischen Militär-

pass: .......

6. Zu Punkt 10 des Fragebogens:

Welchen dort aufgeführten Vereinigungen usw. gehörten Sie vor dem

1.9.1939 an?

von.

bis

11

7. Zu Punkt 12 des vorstehenden Fragebogens:

Welchen Verfolgungen (Gefängnis- und Geldstrafen, wirtschaftlichen

Benachteilungen,

Verschleppungen usw.) waren Sie auf Grund Ihres

Bekenntnisses zum deutschen Volkstum ausgesetzt?....



07
Welche Bürgen können Sie für Ihr Bekenntnis zum deutschen Volkstum
anführen?
8. Kinderzahl:exfov
1. Vorname.......geb.........Rel.Bekenntnis
.Muttersprache.
2.
11
T
11
3.
"
11
4:
11
'
11
"1
5:
11
"
.....
71
6.
11
"1
7.
11
il
1
9. Welche Schulen besuchten Ihre Kinder vor dem 1.9.39?
a) deutsche (genaue Bezeichnung der Schulgattung).......
b) polnische (genaue Bezeichnung der Schulgattung)....
10. Ich habe mich stets, auch vor dem 1.9.1939, zum deutschen Volkstum
bekannt. Ich weiss, dass ich mich im Falle falscher Angaben ausser-
halb der deutschen Volksgemeinschaft stelle.
Kann diese Erklärung nicht abgegeben werden, so sind alle Gründe
dafür anzugeben.
11. Ich versichere eidesstattlich, dass ich die obigen Fragen wahr-
heitsgetreu beantwortet habe. Ich weiss, dass ich mich im Falle
bewusst falscher Angaben strafbar mache.
den...........19...
BOb
meb
(Eigenhändige Unterschrift)
Frei für Prüfungsvermerk:
aeb sr sXousus
de
91297
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Anlage b
(Seite 1)
(Seite 2 der blauen Ausweise)
Der Inhaber dieses Ausweises
ist in die
Deuteche Volksliste
Ausweis
unter Nr. ...... aufgenommen
worden und besitzt die
Deutsche Staatsangehörigkeit
der
Name.....
Vorname.....
geo.am...
in.....
Beruf...
(Hoheitszeichen des Reichs)
Wohnort...
Strasse.......
.........den.........194..
Die Zweigstelle der
Deutschen Volksliste.
Deutschen Volksliste.
Dienst-
siegel
(Dienstgrad)
(Seite 3)
(Seite 2 der grünen und roten
Ausweise)
Der Inhaber dieses Ausweises
Nur gültig mit Lichtbild.
ist in die
Deutsche Volksliste
unter Nr..... aufgenommen
Dienst-
worden.
siegel
Name......
Vorname.......
Geb. am......
in.....
Beruf....
Wohnort..
Strasse....
........den.......194..
Die Zweigstelle der
Dienst-
Deutschen Volksliste.
siegel
Dienst-
siegel
(Eigenhändige Unterschrift)
(Dienstgrad)
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Der Neichsminister des Jnnern

Berlin, den..

13.März 1941.

NW 7, Unter den Linden 72

I e 5125/41

Fernsprecher: Qrtsanruf 12 00 34

Fernanruf 1200 87

5000 0st

Fernschreiber: Drtsverkehr 517

Fernverkeht K 1 517

Drahtanschrift: Reichsinnenminister.

Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen und den

Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.

An

die Reichsstatthalter in Danzig-Westpreußen

BagETegELpeN Oep

und im Warthegau,

die Oberpräsidenten in Königsberg, Breslau und Kattowitz,

die Regierungspräsidenten

in Danzig, Marienwerder, Bromberg, Posen,

Hohensalza, Litzmannstadt, Allenstein,

Gumbinnen, Zichenau, Oppeln und Kattowitz

(mit Überdrucken für die Landräte, Polizei-

präsidenten und Oberbürgermeister).

Nachrichtlich:

An

706.#7

die Obersten Reichsbehörden,

den Generalgouverneur in Krakau,

den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

den Reichskommissar f.d.Festigung deutschen Volkstums,

die Haupttreuhandstelle Ost,

die Reichsstatthalter in den Reichsgauen (Landesregierungen),

die zur Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen zu-

ständigen Behörden.

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch ehemalige

polnische und Danziger Staatsangehörige.

Auf Grund des § 10 der Verordnung

über die Deutsche Volks-

liste und die deutsche Staatsangehörigkeit in den eingeglieder-

ten Ostgebieten vom 4.3.1941 - RGBl. I S. 118 - wird im Einver-

nehmen mit dem Stellvertreter des Pührers und dem Reichsführer W,

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, bestimmt:

I

\B- 27/yi
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(1) Durch die Verordnung über die Einrichtung der Deutschen

Volksliste und den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in den

eingegliederten Ostgebieten vom 4.März 1941 (Reichsgesetzbl.I S.118)

ist in den eingegliederten Ostgebieten zur Aufnahme der deutschen

Bevölkerung eine in 4 Abteilungen zerfallende Deutsche Volksliste

eingerichtet worden. Durch die Verordnung ist ferner der Erwerb der

deutschen Staatsangehörigkeit durch ehemalige polnische und Danziger

Staatsangehörige endgültig geregelt worden. Mein Runderlaß vom

25.November 1939 (RMBliV.S.2385), der den Erwerb der deutschen

Staatsangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten vorläufig

regelte, ist damit im wesentlichen überholt und wird aufgehoben.

C

II

(2) Für die Eintragung in die Deutsche Volksliste ist we-

sentlich, daß kein deutsches Blut verloren gehen und fremdem Volks-

tum nutzbar gemacht werden darf. Aktive Betätigung für das Deutsch-

tum ist daher nicht Voraussetzung für die Eintragung in die Deut-

sche Volksliste. Auch ein gleichgültiger oder gar ein schlechter

Deutscher bleibt Deutscher, und es muß - wenn nicht schon seinet-

wegen, so doch seiner Kinder wegen - verhütet werden, ihn gegen

seinen Willen in das nichtdeutsche Lager abzudrängen und diesem da-

durch deutsches Blut zuzuführen. In den Ostgebieten darf keinem

Deutschen der Zugang zur deutschen Volksgemeinschaft verwehrt wer-

den. Es sind daher für die Eintragung in die Deutsche Volksliste

insbesondere folgende Gesichtspunkte zu beachten. Es muß jedoch

hervorgehoben werden, daß bei der Berücksichtigung der einzelnen

nachstehend aufgeführten Merkmale sowohl für die völkische Einord-

nung als solche wie für die Aufnahme in die einzelnen Abteilungen

der Deutschen Volksliste stets die Gesamtpersönlichkeit zu werten

und nicht allein auf Grund eines Merkmals zu entscheiden ist.

a)

91294
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a) Bekenntnis zum deutschen Volkstum. Vor der Eingliederung der Ost-

gebiete in das Deutsche Reich werden sich zum deutschen Volkstum

im allgemeinen nur solche Menschen bekannt haben, die einen er-

wünschten Bevölkerungszuwachs darstellen. Der Haltung zur Zeit der

Fremdherrschaft kommt damit ausschlaggebende Bedeutung zu. Einem

nach der Eingliederung der Ostgebiete abgelegten Bekenntnis,

deutscher Volkszugehöriger zu sein, kann dagegen nicht mehr die

allein maßgebliche Bedeutung für die Einordnung als Deutscher bei-

gemessen werden, wie dies in der Zeit vor der deutschen Herrschaft

der Fall war; heute bringt dieses Bekenntnis Vorteile, während es

früher regelmäßig Nachteile zur Folge hatte. Ein bloßes Lippenbe-

kenntnis, das jemand heute ablegt, kann als ausreichende Grundlage

für die Anerkennung als Volksdeutscher niemals angesehen werden.

b) Abstammung. Der Abstammung von deutschen Vorfahren kommt für die

Einordnung als Deutscher zwar nicht ausschließliche, aber doch we-

sentliche Bedeutung zu. Die Aufnahme fremdstämmiger Personen in

die deutsche Volksgemeinschaft kann nur mit Vorsicht erfolgen.

Würde sich nämlich in größeren Ausmaßen fremdes Blut mit dem deut-

schen Blut vermischen, so würde das Volk, das dabei entstünde,

zwar die deutsche Sprache sprechen, aber nach seiner rassischen

Zusammensetzung nicht mehr das jetzige deutsche Volk sein. Es ist

aber nicht zu fordern, daß alle Vorfahren deutsche Volkszugehörige

waren; bei nur geringem deutschen Bluteinschlag ist jedoch eine

besonders strenge rassische Beurteilung notwendig.

c) Rassische Eignung. Personen, deren deutsche Abstammung nicht mehr

sicher nachweisbar ist, können nur dann in die Deutsche Volksliste

aufgenommen werden, wenn keine Bedenken in rassischer Hinsicht

bestehen. Die rassische Eignung ist hier von ausschlaggebender Be-

deutung. Der Versuch einer Eindeutschung rassisch nicht erwünschter

Elemente würde schon daran scheitern, daß ihre echte Eindeutschung

gar nicht möglich ist. Dies gilt sowohl für Fremdstämmige (Polen

usw.)
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usw.) wie für Fremdblütige (Juden, Zigeuner, Angehörige außereuro-

päischer Rassen). Fremdblütige besitzen regelmäßig die erforder-

liche rassische Eignung nicht. Vollfremdblütige können niemals als

deutsche Volkszugehörige anerkannt werden. Auch fremdblütige Misch-

e

linge 1.Grades werden im allgemeinen nicht wie deutsche Volkszu-

gehörige behandelt werden können, selbst wenn sie sich schon vor

der Eingliederung der Ostgebiete zum deutschen Volke bekannt ha-

ben. Fremdblütigen Mischlingen 1.Grades, die sich nach dem Zeug-

nis des zuständigen Hoheitsträgers der Partei vor der Eingliederung

der Ostgebiete in das Reich aktiv unter besonderen Opfern für die

deutsche Sache eingesetzt haben, kann indes die Anerkennung als

deutscher Volkszugehöriger zuteil werden. Bei fremdblütigen Misch-

lingen 2.Grades ist vielfach eine mildere Beurteilung am Platze.

(3) Eheleute und Kinder, die das 18.Lebensjahr vollendet ha-

ben, und elternlose Kinder unter 18 Jahren sind für die Aufnahme in

die Deutsche Volksliste selbständig zu beurteilen. Im übrigen werden

Kinder unter 18 Jahren regelmäßig in die gleiche Abteilung der Volks-

liste eingetragen wie ihr Vater. In die Abteilung der Mutter werden

sie eingetragen, wenn der Vater gestorben, wenn die Ehe sonst aufge-

löst ist oder die Eheleute getrennt leben und die tatsächliche Sorge

für die Kinder der Mutter obliegt, wenn es sich um uneheliche Kinder

handelt, ferner wenn der Vater die Voraussetzungen für die Eintra-

gung überhaupt nicht erfüllt. Kinder unter 18 Jahren können in eine

andere Abteilung als ihr Vater oder ihre Kutter eingetragen werden,

wenn besondere Umstände dies angezeigt erscheinen lassen; dies gilt

insbesondere, wenn der Vater oder die Mutter in Abteilung 4 einge-

tragen werden.do

 1e (4) In Abteilung 1 der Deutschen Volksliste werden diejenigen

Volksdeutschen (einschließlich der Angehörigen der in Abs.6 c be-

zeichneten Bevölkerungsgruppen) eingetragen, die sich vor dem

1do91293
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1. September 1939 im Volkstumskampf aktiv für das

Deutschtum

einge-

setzt haben. Ner in der Polenzeit deutschen politischen, wirtschaft-

lichen, kulturellen oder sportlichen Organisationen angehört hat, ist

regelmäßig in Abteilung 1 der Deutschen Volksliste einzutragen. Zu

den deutschen politischen Organisationen im früheren Polen gehören

dabei nicht nur die Deutsche Vereinigung, die Jungdeutsche Partei, der

Deutsche Volksbund und der Deutsche Volksverband, sondern alle deut-

schen Parteien. Als solche Organisationen sind daher

auch diejenigen

einwandfrei deutschen Parteien anzusehen, die katholisch oder marxi-

stisch eingestellt waren. Ebenso rechnen hierzu grundsätzlich auch die

einwandfrei deutschen konfessionellen Vereine, gleichgültig, ob es

sich um evangelische oder katholische Vereine handelt. Als aktiver

Einsatz ist aber außer der Zugehörigkeit zu einer deutschen Organisa-

tion jedes sonstige bewußte Eintreten für das deutsche gegenüber dem

polnischen Volkstum anzusehen. Eltern, die ihre Kinder in die deutsche

Schule geschickt haben, haben sich damit offen zum Deutschtum bekannt.

Dasselbe gilt z.B. für diejenigen, die bei Ableistung ihrer Wehrpflicht

in der polnischen Armee die Eintragung ihrer deutschen Nationalität im

Wehrpaß veranlaßt haoen. Aber auch der ausschließliche Verkehr in deut-

schen Kreisen, der ständige Gebrauch der deutschen Sprache in der Öf-

fentlichkeit oder ähnliches Verhalten sind als aktiver Einsatz für das

Deutschtum zu werten.

(5) In Abteilung 2 der Deutschen Volksliste gehören diejenigen

Volksdeutschen (einschließlich der Angehörigen der in Abs.6 c bezeich-

neten Bevölkerungsgruppen), die sich in der polnischen Zeit zwar nicht

aktiv für das Deutschtum eingesetzt haben, die sich aber gleichwohl ihr

Deutschtum nachweislich bewahrt haben. Nach dem Weltkrieg

ist von den

deutschen amtlichen Stellen wiederholt die Notwendigkeit betont worden,

die Stellung des Deutschtums in Polen möglichst zu halten. War die

Wahrung der politischen und kulturellen Positionen regelmäßig nur durch

aktiven
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aktiven Volkstumskampf möglich, so konnten umgekehrt die wirtschaft-
NCE-
lichen Stellungen vielfach nur
durch kluge Zurückhaltung gehalten
tisdae
werden. Unter dem Zwang der
Verhältnisse haben daher nicht selten
att
die in wirtschaftlich günstigeren Stellungen befindlichen Volksdeut-
o
schen wie Grundbesitzer, Kaufleute, Handwerker usw. bei aller inneren
H
Bewahrung ihres Deutschtums ein besonderes Hervortreten vermeiden
müssen, das mit einer
Gefährdung
ihrer wirtschaftlichen Existenz ver-
j496
bunden gewesen wäre und, wenn es weitere Kreise umfaßt hätte, zu
einer
Gefährdung
deuts
erseits erstrebten Zieles geführt hätte.
Anderse
und sonstige wirtschaftlich
abhängige Kreise, insbesondere auch auf
die Beamten, polnischerseits
häufig ein starker Druck ausgeübt worden, der ihnen eine aktive Be-
tätigung ihres Deutschtums unmöglich machte, wenn sie nicht ihre
Existenz verlieren wollten. Diese Personen sind trotz der von ihnen
im Volkstumskampf bewahrten Zurückhaltung unzweifelhaft Volksdeutsche
und in Abteilung 2 der Deutschen Volksliste einzutragen. Voraussetzung
für ihre Eintragung in Abteilung 2 ist jedoch, daß sie nicht etwa
Bindungen zum Polentum eingegangen sind, welche die Annahme ausschlies-
sen, daß sie sich ihr Deutschtum bewahrt haben. Nach Lage der Verhält-
nisse sind solche Bindungen nicht ohne weiteres schon in der bloßen
Zugehörigkeit zu der einen oder anderen polnischen Organisation zu
erblicken. Die Zugehörigkeit zu polnischen wirtschaftlichen Organisa-
tionen war mitunter unvermeidbar; die Zugehörigkeit zu kulturellen
Organisationen wurde bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes nicht
selten durch Vorgesetzte erzwungen; in diesen Fällen ist die Annahme,
daß das Deutschtum nicht bewahrt worden sei, daher nicht ohne wei-
teres gerechtfertigt. Anders liegen die Verhältnisse bei der Zugehö-
rigkeit zu polnischen plitischen Organisationen. Nicht nur in der
Zugehörigkeit zu dem Aufständischenverband, dem Nestmarkenverein,
einem Optantenverein oder ähnlichen ausgesprochen deutschfeindlichen
Organisationen,
91292
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Organisationen, sondern auch in der Mitgliedschaft bei polnischen
politischen Parteien ist in der Regel ein Bekenntnis
zum
polnischen
Volkstum zu erblicken. Daß Eltern, die ihre Kinder in der polnischen
FT
Zeit in eine deutsche Schule schickten, damit einen Beweis ihrer deut-
schen Gesinnung ablegten, ist bereits hervorgehoben; umgekehrt recht-
fertigt aber der Besuch der polnischen
Schule
durch deutsche Kinder
nicht ohne weiteres die Annahme, daß die Eltern Bindungen zum Polentum
eingegangen sind. An vielen
rten,
insbesondere auf dem Lande,
war die
Möglichkeit, eine deutsche Schule
zu besuchen,
überhaupt nicht vorhan-
den. In anderen Fällen war der Besuch der deutschen Schule infolge der
D8JB
entgegenstehenden Vorschriften des polnischen Rechts nicht gestattet;
deutsche katholische Kinder durften in bestimmten Rechtsgebieten nur
eine katholische, nicht dagegen
orhandene deutsche evange-
Log
lische Schule besuchen. Vielfach ist auch der Besuch der polnischen
Schule durch schweren wirtschaftlichen
Druck auf
die Eltern erzwungen
pS
worden. In diesen Fällen ist es wesentlich,
ob die Eltern die Kinder
zu Hause soweit wie möglich zum Gebrauch der deutschen Sprache angehal-
B016x
ten haben. Wo indes Eltern ihre Kinder trotz des Vorhandenseins einer
deutschen Schule ohne Not in die polnische Schule schickten, ist hierin
rdem
ein gewichtiger Anhaltspunkt für die polnische Einstellung der Eltern
zu erblicken. Aus dem Unterlassen einer Option für Deutschland ist
nicht auf Bindungen zum Polentum zu schließen, da den Deutschen in den
Ederoetreb etf
seinerzeit abgetrennten Gebieten von den amtlichen deutschen Stellen
der Rat gegeben wurde, im Interesse der Erhaltung des Deutschtums
19999
yrustesecren
nicht für Deutschland zu optieren. Die Tatsache, daß die polnische
TSgen
Staatsangehörigkeit antragsgemäß durch Einbürgerung.erworben wurde,
legt die Annahme polnischer Einstellung nahe; diese Annahme kann in
einer Anzahl von Fällen aber durch Darlegung der Grinde, die zur Stel-
lung des Einbürgerungsantrags geführt haben, entkräftet werden. Der
Umstand, daß jemand als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im polni-
bmenl
schen
1900
teste



18a

- 8 -

schen Staats- oder Gemeindedienst tätig war, spricht allein nicht

20E2U

.gegen seine deutsche Volkszugehörigkeit. Es ist gerade von volks-

deutscher Seite besonderer Wert darauf gelegt worden, daß in amt-

lichen Stellen auch Deutsche vorhanden waren. Diese Deutschen haben

oft wertvolle Informationsdienste geleistet. Die Kenntnis mancher

gegen das Deutschtum gerichteter Maßnahmen ist oft nur den Deutschen

im öffentlichen Dienst zu verdanken. Daß viele unter ihnen, um ihre

Stellung zu erhalten, dabei mitunter äußere Konzessionen machen

mußten, rechtfertigt die Annahme von Bindungen zum Polentum nicht.

Anders zu beurteilen sind dagegen diejenigen Personen deutscher Ab-

stammung

im öffentlichen

Dienst, die im Interesse ihres Fortkommens

ihr Volkstum verleugnet haben und ins polnische Lager übergegangen

sind. Eintritt

in

den

öffentlichen

Dienst kurz nach Gründung des

polnischen Staates, dem nach vorübergehender Tätigkeit ein freiwil-

liges oder erzwungenes Ausscheiden aus dem Dienst folgte, spricht

häufig für die deutsche Volkszugehörigkeit des früheren Amtsträgers;

Annahme eines öffentlichen Amtes nach der Verschärfung der politi-

schen Gegensätze ist auf der anderen Seite jedenfalls dann regel-

mäßig ein Zeichen für polnische Einstellung, wenn es sich um ein

mehr oder weniger politisches Amt handelt.

(6) In Abteilung 3 der Deutschen Volksliste werden folgende

Gruppen eingetragen:

a) die deutschstämmigen Personen, die im Laufe der Jahre Bin-

dungen zum Polentum eingegangen sind, nach deren Verhalten aber die

Voraussetzung gegeben erscheint, daß sie wieder vollwertige Mit-

glieder der deutschen Volksgemeinschaft werden;

b) die Personen nichtdeutscher Abstammung, die in völkischer

Mischehe mit einem deutschen Volkszugehörigen leben, in der sich der

deutsche Teil durchgesetzt hat;

c) die Angehörigen der völkisch nicht klar einzuordnenden,

blutmäßig und kulturell zum Deutschtum hinneigenden Bevölkerungs-

91291
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gruppen mit slawischer Haussprache, soweit sie sich nicht schon vor

dem 1.September 1939 zum deutschen Volkstum bekannt haben oder im Ein-

zelfall als unerwünschter Bevölkerungszuwachs von der Eintragung in

die Deutsche Volksliste überhaupt ausgeschlossen werden.

Zu a): Hierzu rechnen diejenigen deutschstämmigen Personen, die in der

polnischen Zeit auf die Wahrung ihres Deutschtums keinen Wert gelegt,

sondern ins polnische Lager abgeglitten sind, ohne sich indes gegen

das Deutschtum zu betätigen. Es wird mitunter nicht leicht sein, die

Angehörigen dieser Gruppe von einem Teile der in Abt.2 der Deutschen

Volksliste einzutragenden Volksdeutschen zu unterscheiden: Personen,

die nur unter dem Druck der Verhältnisse, um keine unverhältnismäßigen

wirtschaftlichen oder sonstigen Nachteile zu erleiden, gewisse Konzes-

sionen an die polnische Seite machen mußten, sich aber im übrigen ihr

Deutschtum bewahrt haben, gehören in Abt.2, während Personen,die frei-

willig wegen wirtschaftlicher Vorteile, im Hinblick auf verwandtschaft-

liche Beziehungen, aus Gleichgültigkeit oder dgl. Bindungen zum Polen-

tum eingegangen, insbesondere polnischen Organisationen beigetreten

sind, in Abt. 3 einzutragen sind. Nach Abt. 3 gehören regelmäßig auch

solche deutschstämmigen Personen, die eine fremdstämmige Person gehei-

ratet und sich mit einer nichtdeutschen Erziehung ihrer Kinder einver-

standen erklärt haben.

BTS SnTEeNOMUGU

Zu b): Sind in einer völkischen Mischehe die Kinder deutsch erzogen wor-

den, so sind der deutsche Ehegatte und die Kinder durchweg in Abt. 1

oder 2 der Deutschen Volksliste einzutragen, aber auch der nichtdeutsche

Ehegatte ist in einem solchen Falle regelmäßig in die Deutsche Volksli-

ste, und zwar in Abt. 3, aufzunehmen. Eine Ausnahme gilt nur in den Fäl-

len, in denen sich der nichtdeutsche Ehegatte aktiv gegen das Deutschtum

betätigt hat oder die Ehe aufgelöst ist; in diesen Fällen gehört er re-

gelmäßig nicht in die Deutsche Volksliste.telfedfoV sdoatved elb

0sSse

patued

Zu c):
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Zu c): In den eingegliederten Ostgebieten gibt es größere Bevöl-

kerungsgruppen mit nichtdeutscher Haussprache, deren völkische Ein-

ordnung nicht klar bestimmbar ist. Hierzu gehören

im Reichsgau Danzig-Westpreußen: die Kaschuben und etwa

100 O00 Personen, die zwar überwiegend polnischer Abstammung sind,

aber infolge von völkischen Mischehen und kultureller Beeinflussung

zum Deutschtum neigen;

in dem früher polnischen Teil des Kreises Neidenburg (Sol-

dauer Gebiet) und im Kreis Suwalken: die Masuren (nicht zu

verwechseln sind damit die Masovier im Regierungsbezirk Zichenau,

die einen Stamm des polnischen Volkes bilden);

t in den Regierungsbezirken Oppeln und Kattowitz: die sich nicht

nur aus deutschen Bevölkerungselementen zusammensetzende Mischbe-

völkerung (sog. Wasserpolen) und die Schlonsaken.

Soweit sich Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen vor dem 1.Septem-

ber 1939 zum deutschen Volkstum bekannt haben, sind sie regelmäßig

in die Abt. 1 oder 2 der Deutschen Volksliste aufzunehmen. Diejeni-

gen Angehörigen dieser Gruppen, die rassisch ungeeignet sind (vgl.

dAbs.2 c), die sich aktiv gegen das Deutschtum betätigt haben, oder

die aus sonstigen Gründen im Einzelfall als unerwünschter Bevöl-

kerungszuwachs anzusehen sind, werden nicht in die Deutsche Volks-

liste aufgenommen. Die übrigen Angehörigen dieser Gruppen gehören

regelmäßig in die Abt. 3 der Deutschen Volksliste.

(7) €n die Abt. 4 der Deutschen Volksliste werden diejenigen

deutschstämmigen Personen aufgenommen, die politisch im Polentum

aufgegangen sind. Hierzu rechnen alle diejenigen, die ausgesprochen

deutschfeindlichen polnischen Organisationen oder polnischen poli-

tischen Parteien angehört oder sich sonst deutschfeindlich betätigt

haben. Lehnen sie trotz ihrer deutschen Abstammung die Eintragung

in die Deutsche Volksliste ab, so werden sie selbst nicht in die

91290
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Deutsche Volksliste eingetragen, wohl dagegen ihre Kinder und gege-

benenfalls ihr Ehegatte.

(8) In die Deutsche Volksliste werden nur solche Personen auf-

genommen, die am 26.0ktober 1939 polnische oder am 1.September 1939

Danziger Staatsangehörige waren. Den polnischen Staatsangehörigen

stehen diejenigen Staatenlosen gleich, die zuletzt die polnische

Staatsangehörigkeit besessen haben, oder, ohne polnische Staatsange-

hörige gewesen zu sein, am 26.Oktober 1939 ihren Nohnsitz in dem ein-

gegliederten ehemals polnischen Gebiet hatten; den Danziger Staats-

angehörigen stehen diejenigen Staatenlosen gleich, die zuletzt die

Danziger Staatsangehörigkeit besessen haben, oder, ohne Danziger

Staatsangehörige gewesen zu sein, am 1.September 1939 ihren Wohnsitz

im ehemaligen Freistaat Danzig hatten; wo in den nachfolgenden Vor-

schriften von polnischen oder Danziger Staatsangehörigen die Rede ist,

ReN DoaCpes eppeSuuepgqCe

beziehen sich diese Vorschriften auch auf die ihnen gleichstehenden

Staatenlosen.

EPT

(9) Von dem

of

in Abs.8 bezeichneten Personenkreis werden diejeni-

gen ehemaligen

BOINECNS

polnischen oder Danziger Staatsangehörigen nicht in die

Deutsche Volksliste

aufgenommen, die am Tage des Inkrafttretens der

Verordnung vom 4.März 1941, am 7.März 1941, ihren Wohnsitz im General-

aUA

gouvernement hatten. Haben sie ihren Wohnsitz aber erst nach dem

1.Dezember 1939 ins Generalgouvernement verlegt,

so werden sie gleich-

wohl aufgenommen, da sie andernfalls zwar regelmäßig nach der vorläu-

Th

figen Regelung im Runderlaß vom 25.November 1939, nicht aber auch nach

der endgültigen Regelung deutsche Staatsangehörige geworden wären.

Nicht eingetragen werden ferner diejenigen ehemaligen polnischen oder

Danziger Staatsangehörigen, die bis zum 7.März 194l eine fremde Staats-

angehörigkeit erworben haben. Schließlich wird von der Eintragung der

ehemaligen Danziger Staatsangehörigen abgesehen, die die Voraussetzun-

gen für die Aufnahme in die Abteilungen 1 oder 2 der Deutschen Volks-

liste erfüllen. Dies ist bei der großen Masse der ehemaligen Danziger

Staats-
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Staatsangehörigen der Fall. Von den ehemaligen Danziger Staatsange-
hörigen werden daher nur diejenigen eingetragen, die in die Abteilun-
gen 3 oder 4 der Deutschen Volksliste gehören. Die Bezirksstelle
Danzig der Deutschen Volksliste führt im übrigen an Hand des ihr
vom Polizeipräsidenten in Danzig zur Verfügung gestellten Materials
eine Kartei derjenigen ehemaligen Danziger Staatsangehörigen, die
die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erworben haben.
III
(10) Die Volksdeutschen, die in die Abteilung 1 oder 2 der
Deutschen Volksliste eingetragen werden, werden demnächst vorläufi-
ge Reichsbürger. Nähere
Bestimmungen
hierüber bleiben vorbehalten.
(11) Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ist
durch
die Verordnung vom 4.März 194l wie folgt
geregelt:
Die ehemaligen polnischen Staatsangehörigen, die die Vor-
890
aussetzung für die Aufnahme in die Abt. 1 oder 2 der Deutschen
Volksliste erfüllen, haben mit Wirkung vom 26.Oktober 1939 die
deutsche Staatsangehörigkeit erworben.
Der
Erwerb wird nicht erst
mit dem Tage der Eintragung
in
die Deutsche Volksliste oder der
weger
Aushändigung einer Bescheinigung hierüber wirksam, sondern ist
bei
Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufnahme in die genannten
Abteilungen der Deutschen Volksliste bereits eingetreten. Soweit
diese Volksdeutschen nicht im
Besitz eines
Staatsangehörigkeitsaus-
weises oder eines Heimatscheines sind, können sie sich indes über
dosn dovs Te
ihre deutsche Staatsangehörigkeit erst dann
ausweisen, wenn sie
einen Ausweis über ihre Eintragung
in
die Deutsche Volksliste er-
Tebo nedoelnloq ne
halten haben.
b) Die ehemaligen Danziger Staatsangehörigen.haben grund-
sätzlich mit Wirkung vom 1.September 1939 die deutsche Staatsange-
SUSA
hörigkeit erworben. Von dem Erwerb ausgenommen sind lediglich die-
jenigen ehemaligen Dan
iger Staatsangehörigen, von denen die beim
Regierungs-
91289
C0
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Regierungspräsidenten in Danzig eingerichtete Bezirksstelle der

Deutschen Volksliste bis zum 31.Dezember 1941 feststellt, daß sie die

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Abteilung 1 oder 2 der Deut-

schen Volksliste nicht erfüllen.sx

 c) Die ehemaligen polnischen oder Danziger Staatsangehörigen,

die in die Abteilung 3 der Deutschen Volksliste eingetragen werden,

können nach der Verordnung vom 4.März 1941 die deutsche Staatsange-

hörigkeit nur im Wege der Einbürgerung erwerben. Die Bintragung in

die Deutsche Volksliste ist Voraussetzung für die Einbürgerung. Die

Einbürgerung erfolgt im Einvernehmen mit der von Reichsführer W,

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, bestimmten

Stelle.lo

(12) Die deutsche Staatsangehörigkeit auf Widerruf erwerben

nach der Verordnung vom 4.März 1941

 a) die ehemaligen polnischen und Danziger Staatsangehörigen,

die in die Abt. 4 der deutschen Volksliste eingetragen werden,

b) die ehemaligen polnischen und Danziger Staatsangehörigen

nichtdeutscher Volkszugehörigkeit, die auf Grund von Richtlinien

des Reichsführers 4, Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums, besonders bezeichnet werden. Es handelt sich hierbei um

die als eindeutschbar anerkannten rassisch wertvollen fremden Volks-

zugehörigen.dios

Auch die Staatsangehörigkeit auf Widerruf kann nur durch Einbür-

gerung mit Zustimmung des Reichsführers W, Reichskommissar für die

• Festigung deutschen Volkstums, oder der von ihm bestimmten Stelle,

erworben werden. Binnen 10 Jahren können der Reichsminister des Innern

im Einvernehmen mit dem Reichsführer W, Reichskommissar für die Fe-

stigung deutschen Volkstums, oder die von ihnen bestimmten Stellen

den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit widerrufen. Ein solcher

Widerruf wird insbesondere in Frage kommen, wenn der Versuch einer

88S1

Wieder-

5.



bV

- 14 

Wiedereindeutschung oder Eindeutschung als mißlungen anzusehen ist.

Im Falle des Widerrufs geht die deutsche Staatsangehörigkeit mit der

Zustellung oder öffentlichen Bekanntmachung der Widerrufsverfügung

verloren. Wird kein Widerruf ausgesprochen, so wird die deutsche

Staatsangehörigkeit mit dem Tage nach Ablauf der 10-jährigen Frist

endgültig erworben.

(13) Die ehemaligen polnischen und Danziger Staatsangehörigen,

welche die deutsche Staatsangehörigkeit nicht auf Grund der in den

Absätzen 11 und 12 angeführten Bestimmungen besitzen, d.i. die große

Masse der nichtdeutschen Bevölkerung (einschl. der nicht in die

Deutsche Volksliste aufgenommenen Angehörigen der in Abs.6 c be- 

zeichneten Bevölkerungsgruppen), sind seit dem Tage des Inkrafttre-

tens der Verordnung vom 4. März 1941, am 7.März 1941, Schutzange-

hörige des Deutschen Reiches. Perner sind diejenigen Personen, die

die deutsche Staatsangehörigkeit nach Abs.12 durch Widerruf ver-

lieren, von dem Tage an, an dem der Viderruf wirksam wird, Schutz-

angehörige. Voraussetzung ist in beiden Fällen, daß sie an dem maß-

gebenden Tage ihren Wohnsitz im Inlande haben. Zum Inland im Sinne

dieser Bestimmung rechnet nicht das Generalgouvernement. Die Eigen-

schaft als Schutzangehöriger geht mit der Verlegung des Wohnsitzes

in das Ausland (einschließlich des Generalgouvernements) verloren.

Die Schutzangehörigen besitzen beschränkte Inländerrechte; nähere

Bestimmungen bleiben vorbehalten.

IV

l (14) Die Erfassung der deutschen Volkszugehörigen zur Eintra-

gung in die Deutsche Volksliste ist beschleunigt durchzuführen. Da

dem Umstand, ob jemand deutscher Volkszugehöriger oder fremder Volks-

zugehöriger ist, auf den verschiedensten Gebieten ausschlaggebende

Bedeutung zukommt, läßt sich eine Verzögerung der Erfassung nicht

verantworten. Fälle, in denen für die Beteiligten von der Entschei-

91288
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dung besonders viel abhängt (z.B. Beschlagnahme, Evakuierung, Ehe-

schließung, Übernahme in das Beamtenverhältnis, Zahlung von Versor-

gungsgebührnissen) sind bevorzugt zu erledigen.

(15) Um eine beschleunigte, aber doch zuverlässige Erfassung

der Volksdeutschen sicherzustellen, werden nach der Verordnung vom

4.März 1941 bei den Reichsstatthaltern (Oberpräsidenten), Zentral-

stellen, bei den Regierungspräsidenten Bezirksstellen und bei den

unteren Verwaltungsbehörden Zweigstellen der Deutschen Volksliste er-

richtet. Die Zweigstellen der Deutschen Volksliste nehmen die Anträge

auf Eintragung in die Deutsche Volksliste entgegen, die Bezirksstel-

len und die Zentralstellen werden als Beschwerdeinstanzen tätig.

(16) Der Zentralstelle der Deutschen Volksliste beim Reichsstatt-

halter (oP), die über Beschwerden gegen Entscheidungen der Bezirks-

NS

stellen entscheidet, gehören an:

1) der Reichsstatthalter (oP), sowie der Regierungspräsident (Vizeober-

präsident) als allgemeiner Vertreter des Reichsstatthalters (Ober-

präsidenten),

2) der Höhere 4- und Polizeiführer und sonstige vom Reichsführer M,

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, bezeichnete

Personen,

3) von der Gauleitung beauftragte Personen,

4) der Dezernent des Reichsstatthalters (oP) für Volkstumsfragen,

5) der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD sowie von ihm be-

zeichnete Personen,

6) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen.

Die unter Nr.6 bezeichneten Mitglieder werden von dem Reichs-

statthalter (oP) in ausreichender Zahl ernannt. Die Zentralstelle

prüft die Beschwerdefälle in einer Besetzung von 9 Mitgliedern, und

zwar nehmen an der Beratung teil:

1)
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1) eine der unter Nr. 1 bezeichneten Personen als Vorsitzender,
805
va.gmdsngsidoaea.a.s)txaidds le
pee
raE
2) eine der unter Nr. 3 bezeichneten
Personen
3) je eine der unter Nr.2 und Nr.5 bezeichneten Personen,
4) 5 weitere Mitglieder der Zentralstelle, darunter drei ehemalige
gaweeslna
Teds,9tgin
Volksdeutsche aus Polen.
AOW
Gibt die Zentralstelle einer Beschwerde gegen die Versagung der
LeTtnex
Aufnahme in die
Deutsche Volksliste statt, so hat die Zweigstelle
dsl
die Eintragung in die Deutsche Volksliste vorzunehmen.
TN
(17)
Der
Bezirksstelle
der Deutschen Volksliste bei den Re-
gierungspräsidenten, die über Beschwerden gegen Entscheidungen der
Zweigstellen entscheidet,
gehören an:
Aite
1) der Regierungspräsident und der Regierungsvizepräsident,
aS
2) vom Reichsführer M, Reichskommissar für die Festigung deutschen
1M
gee
nacta
Volkstums, bezeichnete Personen,
3) Beauftragte der Gauleitung,
Amoope
4) der Dezernent des Regierungspräsidenten für Volkstumsfragen,
Lopei-
SM8
5) Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,
6) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen.
Hcxerdiredolef
Die unter Nr.6 bezeichneten Personen werden von dem Regierungs-
präsidenten in ausreichender Zahl ernannt. Die Bezirksstelle prüft
die Beschwerdefälle in einer Besetzung von 7 Mitgliedern, und
zwar nehmen an der Beratung teil:
1) eine der unter Nr.1 bezeichneten Personen als Vorsitzender,
2) eine der unter Nr. 3 bezeichneten Personen,
3) je eine der unter Nr.2 und Nr.5 bezeichneten Personen,
4) 3 weitere Mitglieder der Bezirksstelle, darunter wenigstens
Br
zwei ehemalige Volksdeutsche aus Polen.
Gibt die Bezirksstelle einer Beschwerde gegen die Versagung der
Aufnahme in die Deutsche Volksliste statt, so hat die Zweigstelle
die Eintragung in die Deutsche Volksliste vorzunehmen.
T
18
91287
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(18) Die bei den unteren Verwaltungsbehörden zu errichtenden

Zweigstellen der Deutschen Volksliste werden in Landkreisen beim

Landrat, in Stadtkreisen beim Oberbürgermeister errichtet. Einer

Zweigstelle gehören an:

a) in Landkreisen

HSTTUD

BVNHR2

1) der Landrat,

2) der Kreisleiter und sonstige von ihm bezeichnete Personen,

3) ein dem Landrat beigegebener höherer Verwaltungsbeamter,

falls ein solcher nicht vorhanden ist, der Sachbearbeiter

für Volkstumsfragen,

4) Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

5) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen;

b) in Stadtkreisen

1) der Oberbürgermeister,

2) der Kreisleiter und sonstige von ihm bezeichnete Personen,

3) der Dezernent der Stadtverwaltung für Volkstumsfragen, uek

4) Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD,

5) Angehörige der ehemaligen deutschen Volksgruppe in Polen.

Der Leiter der unteren Verwaltungsbehörde ernennt die ehemaligen s

Volksdeutschen aus Polen in ausreichender Zahl im Benehmen mit einer

vom Höheren 4- und Polizeiführer bezeichneten Stelle. Die Zweig-

stelle entscheidet über alle in ihren Zuständigkeitsbereich auf-

tretenden Einzelfälle. An der Prüfung nehmen teil: der Landrat als

Vorsitzender, der Kreisleiter, drei weitere Mitglieder der Zweig-

6

stelle, darunter ein Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei

und des SD und ein ehemaliger Volksdeutscher aus Polen. In allen 

zweifelhaften Fällen, an deren Entscheidung weder der Kreisleiterg

noch eine von ihm bezeichnete Person teilnehmen, hat die Zweigstelle

dem Kreisleiter in entsprechender Anwendung des Runderlasses vom 

22.Juni 1939 (RMBliv.S.1337) vor der Entscheidung Gelegenheit zur

Stellungnahme zu geben.

(19)

04580
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(19) Die Entscheidung in den einzelnen Fällen trifft der Vor-

sitzende nach Beratung mit den übrigen Mitgliedern. Sind ein Mit-

glied der Zweigstelle oder zwei Mitglieder der Bezirksstelle mit

der Entscheidung nicht einverstanden, so. können sie die Nachprüfung

durch die nächsthöhere Instanz verlangen. An den Beratungen dürfen

keine Personen teilnehmen, die an dem Ausgang des Verfahrens im

Einzelfall unmittelbar oder mittelbar persönlich interessiert sind.

Abgesehen von dem jeweiligen Vorsitzenden dürfen auch keine Personen

mitwirken, die bereits an einer früheren Entscheidung desselben

Falles mitgewirkt haben. Alle Mitglieder der einzelnen Stellen der

Deutschen Volksliste haben vor der Teilnahme an der ersten Beratung (

schriftlich zu bestätigen, daß sie von diesem Runderlaß Kenntnis

genommen haben und sich bei ihren Stellungnahmen nach den darin

ausgesprochenen Grundsätzen richten werden.

nnoe (20) Beim Reichsführer 4, Reichskommissar für die Festigung

deutschen Volkstums, wird ein Oberster Prüfungshof für Volkszuge-

hörigkeitsfragen in den eingegliederten Ostgebieten eingerichtet.

Er trägt dafür Sorge, daß im Bereich aller Zentralstellen der Deut-

schen Volksliste nach einheitlichen Gesichtspunkten verfahren wird.

Nähere Richtlinien über die Zusammensetzung und das Verfahren des

Prüfungshofs werden demnächst erlassen.

(21) Für die Erfassung aller Personen, die für die Aufnahme

in die Deutsche Volksliste in Frage kommen, sind in erster Linie

die Zweigstellen der Deutschen Volksliste verantwortlich. Sie haben

über die bisher erfolgten Veröffentlichungen hinaus alle deutsch-

stämmigen Personen, auch soweit sie Bindungen zum Polentum einge-

gangen waren und daher bisher nicht als Volksdeutsche anerkannt

worden sind, in geeigneter Weise zur Meldung aufzufordern. Die Er-

fassung hat an Hand des im Runderlaß vom 25.November 1939 (RMBliv.

S.2385) vorgeschriebenen Fragebogens sowie des als Anlage a anlie-

S

(er)

nedsy

683

genden

91286
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genden Ergänzungsfragebogens zu erfolgen. Wegen der ehemaligen Danzi-

ger Staatsangehörigen vgl. aber Abs.8. Die Fragebogen sind von der

Reichsdruckerei, Berlin SW 68, Oranienstr. 91, zu beziehen.

(22) Zuständig zur Ausgabe der Fragebogen und der Ergänzungs-

fragebogen und zur Entscheidung über die Aufnahme in die Deutsche

Volksliste ist diejenige Zweigstelle der Deutschen Volksliste, in

deren Bezirk der zu erfassende Volksdeutsche am 1.Dezember 1939 sei-

nen Wohnsitz hatte. Bei Personen, die zu diesem Zeitpunkt ihren Wohn-

sitz außerhalb der eingegliederten Qstgebiete im Großdeutschen Reich

oder im Ausland hatten, ist diejenige Zweigstelle der Deutschen

Volksliste zur Entscheidung zuständig, in deren Bezirk der Volks-

deutsche seinen letzten Wohnsitz in den eingegliederten Ostgebieten

hatte; hat er dort niemals einen Wohnsitz gehabt, so ist die Zweig-

stelle der Deutschen Volksliste in der Stadt Posen zuständig. Frage-

bogen und Ergänzungsfragebogen können an die Personen, die am 1.De-

zember 1939 außerhalb der eingegliederten Ostgebiete gewohnt haben,

von jeder zur Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen zustän-

digen Behörde, im Ausland auch von den deutschen konsularischen Ver-

tretungen ausgegeben werden. Die Fragebogen und Ergänzungsfragebogen

sind jeweils in 2 Stücken, an Bewohner der eingegliederten Ostge-

biete in 3 Stücken auszugeben. Hiervon verbleibt 1 Stück bei der zur

Entscheidung zuständigen Zweigstelle der Deutschen Volksliste, wäh-

rend das 2.Stück, falls die Aufnahme in die Deutsche Volksliste an-

geordnet wird, dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin Sw l1, Prinz-

Albrecht-Str.8, an welches auch der Regierungspräsident in Posen die

bei ihm auf Grund des Runderlasses vom 25.November 1939 eingegange-

nen Zweitstücke der Fragebogen abzugeben hat, übersandt wird; das'

3.Stück ist in den eingegliederten Ostgebieten der NSDAP. zur Ver-

fügung zu stellen. An Personen, die bereits auf Grund des Runder- 

lasses vom 25.November 1939 Fragebogen abgegeben haben, sind regel-

mäßig keine weiteren Fragebogen mehr zu verausgaben.

(23)

C8S10
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(23) Die bisher in den einzelnen Reichsgauen (Provinzen) der

eingegliederten Ostgebiete getätigten Arbeiten zur Feststellung

der deutschen Volkszugehörigen sind in vollem Umfang für die Arbei-

ten der Deutschen Volksliste nutzbar zu machen. Die bisher mit der

Feststellung befaßten Stellen haben das bei ihnen angefallene Ma-

terial geordnet an die zuständige Zweigstelle der Deutschen Volks-

liste abzugeben, soweit es sich nicht um das bei den Reichsstatt-

haltern (Oberpräsidenten) und den Regierungspräsidenten in den ein-

gegliederten Ostgebieten erwachsene Material handelt, das der zu-

ständigen Zentralstelle bzw. Bezirksstelle der Deutschen Volksliste

zu übermitteln ist. Die Staatsangehörigkeitsbehörden außerhalb der

eingegliederten Ostgebiete, bei denen noch auf Grund des Runderlas-

ses vom 25.November 1939 Verfahren auf Feststellung der deutschen

Staatsangehörigkeit anhängig sind, haben die Vorgänge an die nach

Abs.22 zuständige Zweigstelle der Deutschen Volksliste weiterzulei-

ten. Sind die Verfahren bereits durch Ausstellung eines Staatsange-

hörigkeitsausweises abgeschlossen, so sind die Vorgänge gleichwohl

ebenfalls nach Feststellung der zuständigen Zweigstelle an diese ab-

zugeben. Die von mir erteilten Berichtsaufträge in Beschwerdefällen,

die Volkszugehörigkeitsfragen betreffen und nach diesem Runderlaß

zu entscheiden sind, sind überholt. In diesen Fällen haben die zu-

ständigen Bezirksstellen der Deutschen Volksliste, an die die Vor-

gänge gegebenenfalls abzugeben sind, die Nachprüfung nach den Bestim-

mungen dieses Runderlasses vorzunehmen.

(24) Die bisher in Volkszugehörigkeitsfragen getroffenen Ent-

scheidungen sind mit den Bestimmungen dieses Runderlasses in Einklang

zu bringen; vor allem ist auch dort, wo dies bisher nicht geschehen

ist, eine Einordnung der Volksdeutschen in die einzelnen Abteilungen

der Deutschen Volksliste vorzunehmen. Diese Maßnahmen sind von den

Zweigstellen der Deutschen Volksliste regelmäßig an Hand des Materials

Jauepen

(ES)

durchzuführen,

91285
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durchzuführen, das ihnen bereits zur Verfügung steht oder auf Grund der

Bestimmungen dieses Runderlasses zugeleitet wird. Die Zweigstellen der

Deutschen Volksliste können im Einzelfalle nachträgliche Erhebungen an-

stellen, insbesondere Ergänzungsfragebogen verausgaben. Verfahren die-

ser Art sind möglichst schnell durchzuführen, um zu einem endgültigen

Abschluß dieser Fälle zu gelangen.

(25) Den in die Deutsche Volksliste eingetragenen Deutschen ist

hierüber ein Ausweis nach dem anliegenden Muster (Anlage b) auszustel-

len. Die in die Abt. 1 oder 2 Eingetragenen erhalten einen blauen, die

in Abt. 3 Eingetragenen einen grünen, die in Abt. 4 Eingetragenen einen

roten Ausweis. Die Ausweise sind von der Reichsdruckerei zu beziehen.

Eine Kennzeichnung der blauen Ausweise, die nach außen erkennen läßt,

ob der Inhaber in die Abteilung 1 oder die Abteilung 2 eingetragen ist,

darf in keiner Form stattfinden. Da auch die vom Reichsführer 4i, Reichs-

kommissar für die Festigung deutschen Volkstums, als eindeutschbar be-

zeichneten fremden Volkszugehörigen hierüber einen Ausweis erhalten,

ist zur Vermeidung überflüssiger Verwaltungsarbeit in Zukunft von der

allgemeinen Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen abzusehen.

Staatsangehörigkeitsausweise oder Heimatscheine sind nur noch auf Antrag

nach den allgemeinen Vorschriften auszustellen, nachdem ein entsprechen-

der Ausweis der Deutschen Volksliste oder des Reichsführers W, Reichs-

kommissars für die Festigung deutschen Volkstums, beigebracht worden ist.

In den Fällen, in denen die Stellen der Deutschen Volksliste die deutsche

Volkszugehörigkeit verneinen, obwohl sie bisher anerkannt worden ist,sind

früher ausgestellte Staatsangehörigkeitsausweise von den Ausstellungsbe-

hörden wieder einzuziehen. Hiervon haben die Ausstellungsbehörden dem

Reichssicherheitshauptamt Mitteilung zu machen.

(26) Tragen Personen, die in die Deutsche Volksliste aufgenommen

werden, nichtdeutsche Namen, so werden sie regelmäßig einen deutschen Na-

men annehmen müssen. Hierüber ergeht demnächst besonderer Erlaß.
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(27) Dieser Erlaß ist nicht zu veröffentlichen und nur für den

Dienstgebrauch bestimmt.
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Anlage a

aattel

Deutsche Volksliste

ts

Zweigstelle.......

......

Ergänzungsfragebogen

zur Ermittlung der deutschen Volkszugehörigkeit

Nr...

1. Bekenntnis: gottgläubig, evangelisch,katholisch.........

Bekenntnis des Ehegatten: gottgläubig, evangelisch,

katholisch.............

2. Wo beschäftigt:..............

Tätigkeit vor dem 1.9.1939:..

3. Name, Vorname und Herkunft der Eltern, Großeltern:

Vater:......

.geboren...

in

Mutter:....

Großvater (väterl.):..

aus

Großmutter "

Großvater (mütterl.):

Großmutter

11

4. Zu Punkt 12 des vorstehenden Fragebogens:

Welche Schulen besuchten Sie:

tgo

a) deutsche......

von.

b) polnische.......

5. Zu Punkt 9 des vorstehenden Fragebogens:

Angabe der Nationalität oder Muttersprache in polnischen Militär-

pass: .....

6. Zu Punkt 10 des Fragebogens:

Welchen dort aufgeführten Vereinigungen usw. gehörten Sie vor dem

1.9.1939 an?

von

bis

19

7. Zu Punkt 12 des vorstehenden Fragebogens:

Welchen Verfolgungen (Gefängnis- und Geldstrafen, wirtschaftlichen

Benachteilungen,

Verschleppungen usw.) waren Sie auf Grund Ihres

Bekenntnisses zum deutschen Volkstum ausgesetzt?...



Welche Bürgen können Sie für Ihr Bekenntnis zum deutschen Volkstum
anführen?
1. Name........
...Wohnung...
..Wohnung....
8. Kinderzahl:elfoV nedoetveb
1. Vorname.......geb.........Rel.Rekenntnis
.Muttersprache
2.
11
3.
+
4:
11
11
11
5:
11
"1
T1
6.
7
T1
7.
meb
"1
9. Welche Schulen besuchten Ihre Kinder vor dem 1.9.39?
a) deutsche (genaue Bezeichnung der Schulgattung)..............
b) polnische (genaue Bezeichnung der 3chulgattung).....
10. Ich habe mich stets, auch vor dem 1.9.1939, zum deutschen Volkstum
bekannt. Ich weiss, dass ich mich im Falle falscher Angaben ausser-
halb der deutschen Volksgemeinschaft stelle.
Kann diese Erklärung nicht abgegeben werden, so sind alle Gründe
dafür anzugeben.
11. Ich versichere eidesstattlich, dass ich die obigen Fragen wahr-
heitsgetreu beantwortet habe. Ich weiss, dass ich mich im Falle
bewusst falscher Angaben strafbar mache.
necaeimlor
......., den...........19...
896
OF
med mov la nedrädeg weu dezazlniet
.6
(Eigenhändige Unterschrift)
__===_=_===
833333
-
Frei für Prüfungsvermerk:
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Berdl bnurtus ela nerew (.wen nez
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Anlage b
(Seite 1)
(Seite 2 der blauen Ausweise)
Der Inhaber dieses Ausweises
ist in die
Deutsche Volksliste
Ausweis
unter Nr. ...... aufgenommen
worden und besitzt die
Deutsche Staatsangehörigkeit
der
Name....
Vorname....
in.....
Beruf...
(Hoheitszeichen des Reichs)
Wohnort.....
Strasse........
........den.........194..
Die Zweigstelle der
Deutschen Volksliste.
Deutschen Volksliste.
Dienst-
siegel
(Dienstgrad)
(Seite 3)
(Seite 2 der grünen und roten
Ausweise)
Der Inhaber dieses Ausweises
Nur gültig mit Lichtbild.
ist in die
Deutsche Volksliste
unter Nr..... aufgenommen
Dienst-
siegei
worden.
Name.....
Vorname......
Geb. am...
in....
Beruf...
Wohnort..
Strasse...
.......den........194..
Die Zweigstelle der
Dienst-
Deutschen Volksliste.
siegel
Dienst-
(Eigenhändige Unterschrift)
siegel
(Dienstgrad)


